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1. Keine Umsatzsteuerhaftung des Grundstückserwerbers für unrichtigen 
Steuerausweis des Voreigentümers im Mietvertrag

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Grundstückserwerber nicht für 
Umsatzsteuerbeträge haftet, die der Voreigentümer fälschlich in Mietverträgen ausgewiesen hat. 
Eine Zurechnung dieses Fehlers ist nur möglich, wenn der neue Eigentümer selbst an der 
Rechnungsausstellung mitgewirkt hat oder sie ihm vertretungsrechtlich zuzurechnen ist.

Die Klägerin erwarb im vom BFH zu entscheidenden Fall ein vermietetes Bürogebäude im 
Rahmen der Zwangsversteigerung. In den bestehenden Mietverträgen hatte der Voreigentümer 
Umsatzsteuer offen ausgewiesen, obwohl es sich um steuerfreie Vermietungsumsätze handelte. 
Die Klägerin behandelte die Mieteinnahmen in ihrer Umsatzsteuererklärung als steuerfrei. Das 
Finanzamt forderte dennoch Umsatzsteuer von der Klägerin wegen vermeintlich unrichtigen 
Steuerausweises.

Dem ist der BFH mit seiner Entscheidung nicht gefolgt, da keine Zurechnung des falschen 
Steuerausweises an die Klägerin erfolgen dürfe, denn diese hatte die Mietverträge nicht selbst 
abgeschlossen. Ein unrichtiger Steuerausweis des Voreigentümers könne der Klägerin nicht 
automatisch zugerechnet werden.

Auch der durch die Zwangsversteigerung erfolgte Eintritt der Klägerin in die Mietverhältnisse 
führt nicht zur Übernahme steuerlicher Pflichten aus alten Verträgen. Ohne eigene Mitwirkung 
könne keine Haftung der Klägerin erfolgen. Voraussetzung für die Haftung ist, dass der 
Steuerpflichtige selbst oder über einen Vertreter die Rechnung erstellt hat. Eine bloße 
Kontobezeichnung als Zahlungsempfänger reicht nicht aus.

Die Mietzahlungen und Kontoauszüge der Mieter stellen auch keine Gutschriften im steuerlichen 
Sinne dar. Eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Klägerin und Mietern zur Ausstellung 
von Rechnungen lag ebenfalls nicht vor.

Der BFH hob daher das Urteil des Finanzgerichts auf. Die Klägerin schuldete demnach dem 
Finanzamt keine Umsatzsteuer aus den Mieteinnahmen.

2. Anscheinsbeweis für die Privatnutzung eines Geschäftsfahrzeugs

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch zwei Urteile entschieden, dass die pauschale Besteuerung 
der Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der 1-%-Regel rechtmäßig ist, wenn keine 
ausreichenden Tatsachen vorliegen, die den Anscheinsbeweis einer Privatnutzung entkräften.

In einem Fall ging es um einen im Betriebsvermögen geführten sog. Pickup, der auch privat 
genutzt werden kann. Der Kläger hatte kein Fahrtenbuch geführt, hatte aber geltend gemacht, 
das Fahrzeug sei nicht privat genutzt worden. Das Finanzgericht (FG) hatte diesen Einwand 
akzeptiert. Der BFH hob das Urteil des FG auf, weil der Pickup zum privaten Gebrauch geeignet 
sei und der Familie des Unternehmers auch außerhalb der Arbeitszeiten zur Verfügung 
gestanden habe.

Die vom Kläger angeführten Umstände, dass das Fahrzeug für eine private Nutzung zu groß sei 
und es auch andere Fahrzeuge zur Nutzung im Privatvermögen gebe, reichten für eine 
Erschütterung des Anscheinsbeweises nicht aus. Eine Gesamtschau aller Umstände ergab 
keinen atypischen Geschehensablauf.



In einem weiteren Verfahren hob der BFH das Urteil des FG auf, weil dieses bei der Prüfung der 
Privatnutzung zweier betrieblich geleaster Luxusfahrzeuge (BMW und Lamborghini) durch den 
Kläger den Maßstab für den Anscheinsbeweis verkannt und die Beweise unzutreffend gewürdigt 
habe. Auch hier gelte, dass betrieblich genutzte Fahrzeuge, die privat zur Verfügung stehen, 
nach allgemeiner Lebenserfahrung mangels Gegenbeweis als auch privat genutzt gelten. Hierbei 
muss der Steuerpflichtige nicht beweisen, dass keine Privatnutzung stattgefunden hat. Er muss 
aber plausibel darlegen, dass die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs 
besteht, z.B. durch Nutzung gleichwertiger Privatfahrzeuge.

Der Unterschied zum ersten Verfahren lag darin, dass das FG handschriftliche, teilweise 
unleserliche Fahrtenbücher vorschnell zurückgewiesen hatte, ohne zu prüfen, ob sie zur 
Erschütterung des Anscheinsbeweises geeignet sein könnten.

Es hatte nach Auffassung des BFH nicht ausreichend geprüft, ob die im Privatvermögen 
vorhandenen Fahrzeuge (Ferrari, Jeep) gleichwertig mit den betrieblichen waren. Damit verletzte 
das FG die Pflicht zur umfassenden Beweiswürdigung.

3. Pflicht zu E-Ladesäulen auf Parkplätzen

Bereits im Jahr 2021 ist das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und 
Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (GEIG) in Kraft getreten. Hier ist geregelt, wie z.B. 
der Ausbau auf Parkplätzen von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden, also gewerblich 
genutzten Gebäuden, vonstattengehen soll.

Seit dem 1.1.2025 gelten jedoch folgende neue Pflichten, die z.B. auch Parkplätze von 
Gewerbetrieben betreffen: 
Bei der Neuerrichtung von Nichtwohngebäuden mit mehr als 6 Stellplätzen muss 
mindestens jeder 3. Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet 
und zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet werden.

Bei einer größeren Renovierung bestehender Nichtwohngebäude mit mehr als 10 
Stellplätzen muss mindestens jeder 5. Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität ausgestattet und zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet werden.

Bei bestehenden Gewerbegebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen muss ein Ladepunkt 
eingerichtet werden.

Auch bei Wohngebäuden gilt seit dem 1.1.2025: Wer ein Wohngebäude errichtet, das über mehr 
als 5 Stellplätze verfügt, hat dafür zu sorgen, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur 
für die Elektromobilität ausgestattet wird. Im Falle einer größeren Renovierung eines 
Wohngebäudes mit mehr als 10 Stellplätzen müssen danach alle eine Ladeinfrastruktur 
vorweisen.

Die Umsetzung der erforderlichen Leitungsinfrastruktur kann durch Leerrohre, 
Kabelschutzrohre, Bodeninstallationssysteme, Kabelpritschen oder vergleichbare Maßnahmen 
erfolgen. Sie umfasst mindestens auch den erforderlichen Raum für den Zählerplatz, den Einbau 
intelligenter Messsysteme für ein Lademanagement und die erforderlichen Schutzelemente.

4. Rückzahlungsklauseln – Differenzierung zwischen Kündigungsgründen



In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall war in einer vertraglich vereinbarten 
Rückzahlungsklausel u.a. Folgendes vereinbart: Der vom Ausbildenden bezahlte Gesamtbetrag, 
bestehend aus der Studienzulage, dem Studienentgelt, den Studiengebühren sowie den 
notwendigen Fahrt- und Unterkunftskosten beim Besuch einer auswärtigen Hochschule, ist von 
den Studierenden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten: ... b) bei Beendigung des 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums durch Kündigung vom Auszubildenden aus einem von 
der Studierenden zu vertretenen Grund oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden, die 
nicht durch einen wichtigen Grund gerechtfertigt ist.

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts hielten diese Regelung für zu eng gefasst. Denn nach 
dem Vertrag entfällt die Rückzahlungspflicht nur, wenn ein „wichtiger Grund“ vorliegt. Andere 
Kündigungsgründe, die im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers liegen, bleiben 
unberücksichtigt.

Die Klausel verpflichtet Studierende somit auch dann zur Rückzahlung, wenn sie kündigen, weil 
der Arbeitgeber sich vertragswidrig verhält – dieses Verhalten jedoch nicht schwerwiegend 
genug ist, um rechtlich als wichtiger Grund zu gelten. Dabei unterscheidet die Klausel nicht, ob 
die Ursache der Kündigung beim Arbeitgeber oder bei den Studierenden liegt.

Eine Rückzahlungspflicht entfällt demnach nur, wenn der Studierende infolge eines wichtigen 
Grundes berechtigt ist, den Ausbildungs- und Studienvertrag zu kündigen. Im Übrigen sieht die 
Klausel eine Ausnahme von der Rückzahlungspflicht nicht vor. 

Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die Beendigung des Vertragsverhältnisses durch 
ein vertragswidriges Verhalten des Verwenders veranlasst wurde, das zwar nicht die Schwere 
eines wichtigen Grundes erreicht, dem Vertragspartner aber das Festhalten am Vertrag 
unzumutbar macht (z.B. Zahlungsverzug mit einem erheblichen Teil des Ausbildungs- und 
Studienvertrags geschuldeten Studienentgelts).

Achtung: Bestehende Verträge mit vergleichbaren Rückzahlungsklauseln sollten ggf. rechtlich 
überprüft werden.
 

5. Handy am Steuer – Start-Stopp-Automatik schützt nicht vor Bußgeld

Wer ein Fahrzeug führt, darf sein Mobiltelefon nur benutzen, wenn es dabei weder aufgenommen 
noch gehalten wird – oder wenn der Motor vollständig ausgeschaltet ist.

In einem vom Kammergericht Berlin entschiedenen Fall stand ein Autofahrer an einer Ampel und 
bediente sein Handy. Das wurde bemerkt und er erhielt einen Bußgeldbescheid. Der 
Handynutzer gab jedoch an, dass der Motor aufgrund der eingebauten Start-Stopp-Automatik 
abgeschaltet war und er deshalb das Handy nutzen durfte.

Dieser Auffassung folgte das Gericht nicht. Die automatische Motorabschaltung durch Start-
Stopp-Funktion gilt nicht als vollständiges Abschalten des Motors, sondern nur das händische 
Ausschalten.



Verzugszinssatz ab 1.1.2002:
(§ 288 BGB)
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Verbraucherpreisindex
(2020 = 100)
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Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
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